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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Image der Schweiz im Ausland

Der von der Bank «Credit Suisse» in Auftrag gegebene Global Wealth Report 2020
befasste sich anlässlich der Corona-Pandemie dieses Jahr mit deren Auswirkungen auf
die weltweite Vermögensverteilung. Zusammenfassend hielt der Bericht fest, dass die
langfristigen Konsequenzen der Pandemie noch nicht berechnet werden könnten und
ausführliche Resultate diesbezüglich erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu erwarten
seien. Einige Tendenzen zeichneten sich aber bereits ab: Einerseits gebe es
beispielsweise in den USA Anzeichen dafür, dass die gesamthafte
Vermögensungleichheit innerhalb der Bevölkerung abgenommen habe. Andererseits
gebe es aber auch Anhaltspunkte, dass Geringvermögende oder bezüglich Vermögen
vielerorts benachteiligte Bevölkerungsgruppen wie Frauen, junge Erwachsene,
Minderheiten, Arbeitslose oder «geringqualifizierte» (low-skilled) Personen ebenso wie
Personen, welche in von der Pandemie besonders stark betroffenen Branchen (zum
Beispiel der Flugbranche) tätig seien respektive dort ihr Vermögen investierten,
finanziell stärker von den Folgen des Coronavirus betroffen seien. Deren Vermögen
habe sich also verringert. Letztlich fehlten laut des Reports aber noch handfeste
Zeugnisse, um Thesen bezüglich der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Vermögensverteilung – etwa dass finanziell vermögende Personen weniger stark von der
Pandemie betroffen gewesen seien als finanziell geringvermögende – zu belegen.

Des Weiteren kam der Schweiz wie bereits in vorangegangenen Jahren besondere
Aufmerksamkeit im Global Wealth Report zu: Wieder lag sie an der Spitze des Rankings,
was hiess, das auch 2020 die Schweizerinnen und Schweizer, gemessen in US-Dollar,
über die höchsten Vermögen pro Kopf der Welt verfügten. Wegen zu geringer
Datenmenge nicht berücksichtigt wurden jedoch Liechtenstein und Monaco, für die der
Bericht ein noch höheres Vermögen pro Kopf vermutete. Laut des Reports nahm das
durchschnittliche Vermögen der Schweizer Bevölkerung zwischen Januar und Juni
2020, also auch während des coronabedingten Lockdowns, um 3.9 Prozentpunkte
gegenüber dem Vorjahr auf USD 598'400 zu. Für das Gesamtjahr prognostizierten die
Autoren der Untersuchung für die Schweiz gar ein Wachstum von 6.1 Prozentpunkten,
mit einem andauernden Wachstum im Jahr 2021.
Obwohl die Schweiz nur 0.1 Prozent der Weltbevölkerung ausmache, verfügten 1.7
Prozent des reichsten Prozents der Weltbevölkerung über eine Schweizer
Staatsbürgerschaft. Es werde zudem geschätzt, dass 2'730 Schweizerinnen und
Schweizer sogenannte UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) seien, das heisst
Privatpersonen mit einem Vermögen von mindestens USD 30 Mio.

Die Studie wurde von Professorinnen und Professoren der University of Western
Ontario (CAN) und University of Manchester (UK) und einem Datenspezialisten der
Uruguay Central Bank für die Credit Suisse erstellt. Wie auch im Vorjahr kam das
Ranking im Global Wealth Report des Versicherungskonzerns «Allianz» zu einem leicht
anderen Resultat: Hier lag die Schweiz erneut hinter den USA auf dem zweiten Platz. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.10.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

Wirtschaft
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Geld, Währung und Kredit

Banken

Gerade die verschärfte Sorgfaltspflichtregelung der schweizerischen Banken hat dazu
geführt, dass das Fürstentum Liechtenstein für Umgehungsgeschäfte attraktiver
geworden ist. Einige Anwälte, die den neuen Auflagen nicht Folge leisten wollten, haben
offenbar ihre Geschäftsbeziehungen zu Schweizer Banken sistiert und die ihnen zur
Verwaltung überlassenen Gelder im Nachbarland plaziert. Bundesrat Stich gab deshalb
bei der Bankenkommission eine diesbezügliche Untersuchung in Auftrag. Im Nationalrat
erkundigte sich Moritz Leuenberger (sp, ZH) beim Bundesrat mit einer Einfachen
Anfrage (A. 88.1074) nach den Möglichkeiten, Druck auszuüben, um zu verhindern, dass
in der Schweiz nicht mehr tolerierte Geschäfte über Liechtenstein — das als Währung
den Schweizer Franken verwendet — abgewickelt werden. Liechtensteins Regierung
reagierte auf diese Entwicklung und vereinbarte mit den Banken die Einführung einer
Sorgfaltspflichtregelung. Diese geht freilich weniger weit als die schweizerische, indem
die Anwälte die Namen ihrer Klienten weiterhin verschweigen dürfen. 2

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 05.10.1989
HANS HIRTER

Bereits seit Ende 2013 waren im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Richtung
Automatischer Informationsaustausch (AIA) Gespräche mit der EU geführt worden.
Diese fanden im Rahmen der Verhandlungen zur Revision der EU-Richtlinie zur
Zinsbesteuerung statt, in welcher die EU explizit die „internationalen Entwicklungen“
berücksichtigen wollte. Die Revision sah vor, bestehende Steuerschlupflöcher in der
Zinsbesteuerungsrichtlinie zu stopfen. Neu sollten beispielsweise auch Zinserträge von
Stiftungen und Trusts dem Regelwerk unterstehen. EU-intern wurde die Revision im
März 2014 verabschiedet; dies nachdem Österreich und Luxemburg entsprechende
Änderungen jahrelang blockiert hatten. Weil die Revision ebenfalls vorsah, das EU-
Recht an die neuen globalen Standards (sprich: AIA) anzupassen, sobald diese vorlagen,
kam die Änderung einer EU-internen Übernahme des AIA gleich. Die Drittstaaten
Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino und die Schweiz wurden mit der
Verabschiedung der EU-internen Revision diplomatisch unter Druck gesetzt, den AIA
ebenfalls zu übernehmen. Würden die Drittstaaten „kein[en] genügende[n] Fortschritt
[erzielen]“, wollte die Kommission „mögliche Optionen erkunden, um die Befolgung des
neuen Standards sicherzustellen“. Weil die angepassten Regelungen betreffend
Zinsbesteuerung erst per 2017 in Kraft treten sollten und sich Österreich und
Luxemburg dagegen wehrten, zwei Systemwechsel innert kürzester Zeit vorzunehmen,
war die Revision der Zinsbesteuerungsregelungen aus praktischer Sicht Makulatur.
Konsequenterweise stoppten die EU und die Schweiz die entsprechenden
Verhandlungen im Mai 2014. Der Bundesrat verabschiedete im Herbst 2014, nach
Konsultation des Parlaments und der Kantone, ein Verhandlungsmandat zur Einführung
eines AIA mit „Partnerstaaten“. Dazu gehörten neben den USA (Wechsel zum Modell 1
mit Reziprozität in FATCA) und anderen Ländern auch die EU. Entsprechende
Gespräche waren bis zum Jahresende noch nicht abgeschlossen, mitunter weil die
gesetzliche Grundlage zur Einführung eines AIA in der Schweiz noch nicht geschaffen
war. Am Jahresende schien es eher unwahrscheinlich, dass die Verhandlungen
betreffend AIA mit den Fragen zum Marktzugang und zur Vergangenheitsbewältigung
verknüpft werden konnten. Eine solche Strategie hatte die Expertengruppe Brunetti I
2013 vorgeschlagen. Bereits im Februar 2014 stellte Bundesrätin Widmer-Schlumpf
jedoch fest, dass die Zeit knapper geworden sei, Lösungen für die Fragen des
Marktzugangs und der Vergangenheitsbewältigung gleichzeitig mit den Verhandlungen
zum AIA zu finden, weil der internationale Standard zum AIA schneller komme als
erwartet. 3

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 08.10.2014
FABIO CANETG

Dans le cadre de la norme internationale en matière d'échange de renseignements,
établie par l'OCDE, la Suisse s'est engagée à introduire l'échange automatique de
renseignements (EAR) en matière fiscale. Ainsi, des procédures de consultation sont
lancées afin de déterminer quels Etats et territoires remplissent les conditions
nécessaires pour appartenir au réseau partenaire de la Suisse. L'objectif de ces
démarches est de renforcer la compétitivité et l'intégrité de la place financière
helvétique. Une procédure de consultation a été lancée pour la Chine, l'Indonésie, la
Russie, l'Arabie Saoudite, le Liechtenstein, la Colombie, la Malaisie, les Emirats arabes
unis, Montserrat, Aruba, Curaçao, le Belize, le Costa Rica, Antigua-et-Barbuda, la
Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les îles
Cook et les îles Marshall. Si le Parlement approuve les décisions prisent après les
procédures de consultation, les premiers échanges automatiques pourraient avoir lieu

BERICHT
DATUM: 02.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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dès 2019. 4

Avec une ligne similaire à celle de sa chambre sœur, la chambre des cantons a remanié
le projet d'introduction de l'échange automatique de renseignements (EAR) relatifs
aux comptes financiers avec 41 Etats partenaires élaboré par le Conseil fédéral. Alors
que les premiers échanges devraient avoir lieu dès 2018, le Conseil des Etats a inscrit le
principe de spécialité dans le projet de loi. Tout comme le Conseil national, il souhaite
ainsi que les renseignements transmis ne puissent être utilisés qu'à des fins fiscales.
L'objectif est de renforcer la protection juridique individuelle. Par contre, la chambre
des cantons n'a pas estimé nécessaire d'introduire des mesures liées à la prévention de
la corruption dans le pays partenaire. Les accords avec les 41 Etats partenaires ont été
validés. Au final, le Conseil national s'est aligné sur les modifications du Conseil des
Etats. Ainsi, l'UDC, qui se battait contre ces accords, a finalement dû baisser pavillon.
Tous les accords, même ceux avec l'Arabie Saoudite et la Nouvelle-Zélande, ont été
adoptés et les critères de prévention de la corruption abandonnés. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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